
Harzklub Zweigverein 
Neustadt/Osterode e.V.  

 

Vorstand:   vereinsregistriert    Bankverbindung: 

Christel Meyer   beim Kreisgericht Nordhausen  Kreissparkasse Nordhausen 

                               unter Registriernummer 11      IBAN-Nr.DE26 8205405200 37060288 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 Harzklub-Zweigverein 

 Neustadt/Osterode e.V. 

 Stiegerstr. 17 

 99762 Neustadt 

 

 Tel: 036331-31738 

   

 E-Mail: info@harzklub-neustadt.de 

 www.harzklub-neustadt.de 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner:   Christel Meyer     Tel: 036331-31738  Datum: 

  Dieter Döring  036331-31737 

 

Mietvertrag 
 

Zwischen dem Harzklub-Zweigverein Neustadt/Osterode e.V. 

 

und ___________________________________________________________ 

 

wird folgender Miet- bzw. Nutzungsvertrag geschlossen. 

 

Das Recht zur Untervermietung besteht nicht. 

 

Der Harzklub vermietet den Wanderstützpunkt Grillplatz Zapfkuhle  

 

am / vom / bis _________________________________________ 

 

Der Mietpreis ergibt sich aus der Gebührenordnung. 

 

Es gilt die Gebührenordnung (Anlage 1). 

 

Die Platzordnung (Anlage 2) wird anerkannt und eingehalten. 

 

Der Grundpreis in Höhe von 60,00 € ist bei Vertragsabschluss zu entrichten und verfällt bei 

Nichteinhaltung des Vertrages. 

 

 

..............................................                                      .................................................... 

            Vermieter                                                                            Mieter 

 

 

Harzklub-Zweigverein Neustadt/Osterode e.V., Stiegerstr. 17, 99762 Neustadt 

 

Mieter________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___________ 



Harzklub Zweigverein 
Neustadt/Osterode e.V.  

 

Vorstand:   vereinsregistriert    Bankverbindung: 

Christel Meyer   beim Kreisgericht Nordhausen  Kreissparkasse Nordhausen 

                               unter Registriernummer 11      IBAN-Nr.DE26 8205405200 37060288 

         

 

 

Gebührenordnung 
 

zur Nutzung des Grillplatzes am…………………Uhrzeit……………………….     
                                                                                    Datum                                            von   /   bis   

Grundbetrag bis 30 Personen pro Tag                                                                    60,00 

Preis für weitere Personen nach Vereinbarung 

 

zusätzlich können Bierzeltgarnituren ausgeliehen werden 

1 Tisch 2 Bänke   2,50 €        ............... 

 

Stromenergie: 

Zähler Endstand......................................KWh 

Zähler Anfangsstand ..............................KWh 

Differenz ................................................KWh    x 0,40 €    ............... 

 

Wasser:     pauschal     10,00 €       ............... 

                                                                                          

2 Standheizgeräte, Pilzförmig (je Gerät incl. Gas 30,00 €)    ............... 

                                                                      

 

 

Lagerfeuer, fertig zum Anzünden 25,00 € (ohne Genehmigung)   ............... 

  

Für Müllbeseitigung, Haftpflichtversicherung und  

Sauberkeit bei Nutzungsende hat der Mieter zu sorgen. 

           
 

 

                                                    

 

                                                                           Gesamtrechnungsbetrag:            

                                                                                                                                ===========                                                                                             

                                                                                Anzahlung:                               ..................... 

                                                                                Restbetrag:                               ..................... 

Ihre Anschrift / Telefon / Mail-Adresse 

  

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

----------------------------------------------   

 

Bitte reichen Sie dieses Blatt weiter an: Herrn Schoolmann Tel:036331-31860   

                                                                Herrn Berberich     Tel.0178 3391970 



Harzklub Zweigverein 
Neustadt/Osterode e.V.  

 

Vorstand:   vereinsregistriert    Bankverbindung: 

Christel Meyer   beim Kreisgericht Nordhausen  Kreissparkasse Nordhausen 
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Platzordnung 
 

1. Der Wanderstützpunkt Zapfkuhle mit seinen Gebäuden, Anlagen, 

Einrichtungen und Geräten wird vom Harzklub Zweigverein 

ordnungsgemäß, sauber und funktionsfähig für den vertraglich festgelegten 

Zeitraum und Zweck zur Verfügung gestellt. Der Mieter verpflichtet sich 

nach der vertraglich vereinbarten Zeit den Platz sauber, funktionsfähig, 

ordnungsgemäß dem Harzklub zu übergeben. 

2. Die Sanitäranlagen sind zu reinigen und in sauberem Zustand zu übergeben. 

3. Geschirr, Bestecke und Gläser werden nur nach Vereinbarung zur 

Verfügung gestellt und sind nach Benutzung vollständig und sauber zu 

übergeben. 

4. Die Müllentsorgung erfolgt durch den Mieter, andernfalls erfolgt eine 

Berechnung nach der Gebührenordnung. 

5. Das Spielen von Kindern außerhalb der Absperrung ist nicht gestattet. 

Hierfür besteht kein Versicherungsschutz. Der Mieter hat für die Einhaltung 

zu sorgen und haftet bei Schäden selbst. 

6. Jegliche musikalische Umrahmung muss durch den Mieter selbst rechtzeitig 

bei der GEMA angemeldet werden, außer Familienfeiern. 

7. Das Lagerfeuer ist bei der VG Hohnstein in Ilfeld gebührenpflichtig 

anzumelden. Brennholz kann gegen Aufpreis vom Harzklub gestellt werden. 

Bei Waldbrandgefahr sind die Gesetze zu beachten. 

8. Der Mieter ist für die Einhaltung der Sperrstunde selbst verantwortlich. Eine 

Lärmbelästigung ist zu vermeiden. 

9. Die Kostenabrechnung erfolgt bei Schlüsselrückgabe. Ausgenommen sind 

Sonderregelungen. 

10. Bei nicht ordnungsgemäßer Platzrückgabe werden zusätzlich Kosten 

berechnet. 

 

gelesen und einverstanden     ..................................................... 

                                                        Mieter / Nutzer 
 

 

Neustadt, den ......................... 


